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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/03 Sonstiges Sozialversicherungsrecht

Norm

ASVG §539a;

EFZG §6;

1. ASVG § 539a heute

2. ASVG § 539a gültig ab 01.07.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

1. EFZG Art. 1 § 6 heute

2. EFZG Art. 1 § 6 gültig ab 01.09.1974

Rechtssatz

Entscheidend dafür, ob eine einvernehmliche Au:ösung des Dienstverhältnisses (hier während des Krankenstandes

eines Arbeitnehmers) wirksam zustande gekommen ist, ist, ob die Parteien überhaupt die Absicht hatten, das

Beschäftigungsverhältnis dauernd zu beenden, ob also ein Beendigungswille bestand (und erklärt wurde). Im Falle

einer Wiedereinstellungszusage für den Zeitpunkt des Endes des Krankenstandes wäre anzunehmen, dass die Parteien

eine dauernde Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht beabsichtigt haben. Eine Unterbrechung des

Arbeitsverhältnisses für die Dauer der Erkrankung als bloß vorübergehende Sistierung der Hauptp:ichten des

Beschäftigungsverhältnisses hätte kein zureichendes Substrat, wenn und solange den Arbeitnehmer für die Dauer

seiner Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit eine Arbeitsp:icht gar nicht getroCen hätte. Die denkmöglichen Zwecke

einer solchen Vereinbarung würden sich bei Betrachtung ihres wahren wirtschaftlichen Gehalts in Ermangelung einer

anderen, die Vereinbarung denkmöglich tragenden Absicht der Parteien auf eine bloße Abdingung der

Entgeltfortzahlungsp:icht im Krankheitsfall erstrecken, deren Zulässigkeit aber an § 6 EFZG scheitert (Hinweis E 14.

April 2010, Zl. 2007/08/0327).Entscheidend dafür, ob eine einvernehmliche Au:ösung des Dienstverhältnisses (hier

während des Krankenstandes eines Arbeitnehmers) wirksam zustande gekommen ist, ist, ob die Parteien überhaupt

die Absicht hatten, das Beschäftigungsverhältnis dauernd zu beenden, ob also ein Beendigungswille bestand (und

erklärt wurde). Im Falle einer Wiedereinstellungszusage für den Zeitpunkt des Endes des Krankenstandes wäre

anzunehmen, dass die Parteien eine dauernde Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht beabsichtigt haben.

Eine Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses für die Dauer der Erkrankung als bloß vorübergehende Sistierung der

Hauptp:ichten des Beschäftigungsverhältnisses hätte kein zureichendes Substrat, wenn und solange den

Arbeitnehmer für die Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit eine Arbeitsp:icht gar nicht getroCen hätte.

Die denkmöglichen Zwecke einer solchen Vereinbarung würden sich bei Betrachtung ihres wahren wirtschaftlichen

Gehalts in Ermangelung einer anderen, die Vereinbarung denkmöglich tragenden Absicht der Parteien auf eine bloße

Abdingung der Entgeltfortzahlungsp:icht im Krankheitsfall erstrecken, deren Zulässigkeit aber an Paragraph 6, EFZG

scheitert (Hinweis E 14. April 2010, Zl. 2007/08/0327).
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